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Zürich, den 12. April 1949
An die
Finanzdirektion des Kantons Zürich
Herrn Regierungsrat Dr. H. Streuli
Zürich
Betrifft: Revision des kantonalen Steuergesetzes.

Sehr geehrter Herr Regierungsrat
In Ergänzung der Eingabe der Zürcher Frauenzentrale vom 16. De-

zember 1948 zur Revision des kantonalen Steuergesetzes bitten wir Sie.
die §§ 46, 47, 62 und 66 durch folgenden Zusatz zu ergänzen:
„Frauen sind wählbar".

Begründung: Nach Art. 16, Abs. 2 der Zürcherischen Kantonsverfassung
hat die Gesetzgebung zu bestimmen, inwieweit bei der Besetzung öffent-
licher Aemter das Stimmrecht und die Wählbarkeit auch Schweizer-
bürgerinnen verliehen werden können.

Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der letzten Jahrzehnte
hat eine starke Zunahme der berufstätigen und damit steuerpflichtigen
Frauen mit sich gebracht. Diesen neuen Verhältnissen sollte anlässlich der
Revision des Steuergesetzes auch insofern Rechnung getragen werden,
als Frauen bei der Steuereinschätzung und Beurteilung streitiger Steuer-
Veranlagungen künftig ebenfalls mitwirken können. Dies entspricht dem
Grundsatz „gleiche Pflichten — gleiche Rechte". Darüber hinaus sind
die heute beruflich gut ausgebildeten Frauen durchaus in der Lage, die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Steuerpflichtigen richtig zu beurteilen,
und ihre besonderen haushälterischen Fähigkeiten könnten sich auf diesem
neuen Gebiete nur vorteilhaft auswirken. Schliesslich werden die Fach-
kenntnisse der Frauen namentlich in den Frauenberufen dem Staate eben-
falls gute Dienste leisten.

Für eine wohlwollende Behandlung unseres Antrages danken wir
Ihnen im voraus und versichern Sie, sehr geehrter Herr Regierungsrat,
unserer besonderen Hochachtung.

Frauenstimmrechtsverein Zürich
die Präsidentin: gez. Adelheid Rigling-Freiburghaus
für die Frauengruppe der Freisinnigen Partei der Stadt
Zürich: gez. Jeanne Eder-Schwyzer

für die Demokratische Frauengruppe der Stadt Zürich:
gez. Ida Wenger-Plüss
für die Sozialdemokratische Frauengruppe der Stadt Zürich :

gez. Hedi Leuenberger-Köhli
für die Frauengruppe des Landesringes der Unabhängigen
der Stadt Zürich: gez. Emilie Widmer Beyer.
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